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Welche Instrumente jetzt für  
Betriebe relevant sein können
Steuern sparen, aber sinnvoll

Die ersten Abschlüsse der landwirtschaftlichen Betriebe deuten da-
rauf hin, dass zumindest die Talsohle durchschritten ist. Zeit also, 
aufgeschobene Investitionen nachzuholen, beziehungsweise Rück-
lagen zu bilden? Das kommt darauf an. Wenn derartige Investitionen 
betriebswirtschaftlich sinnvoll sind, kann man steuerliche Effekte 
nutzen. Es können jedoch auch zunächst einmal „Rücklagen“ gebil-
det werden – auch mit steuerlicher Wirkung. Brigitte Barkhaus und 
Alexander Kranz von der LBH-Steuerberatungsgesellschaft stellen 
hierzu folgende Überlegungen vor.

Stichwort Gewinnglättung: 
Ende letzten Jahres hat der Ge
setzgeber eine besondere Tari
fermäßigung für die Land und 
Forstwirtschaft geschaffen, um 
auf diese Weise Gewinnschwan
kungen aufgrund der sich ständig 
wechselnden Markt und Natur
bedingungen einzugrenzen. Die
se ist sogar von Amts wegen 
zwingend anzuwenden – erst
mals für das Kalenderjahr 2016. 

In die Veranlagung 2016 geht 
noch der halbe Gewinn des Re
gelwirtschaftsjahres 2016/17 ein. 
Dabei werden die durchschnitt
lichen Einkünfte aus Land und 
Forstwirtschaft der letzten drei 

Kalenderjahre und die darauf 
entfallende Einkommensteuer 
(„fiktive Einkommensteuer“) er
rechnet. Diese wird dann vergli
chen mit der tatsächlich gezahl
ten Einkommensteuer auf die 
land und forstwirtschaftlichen 
Einkünfte. Ist die fiktive Ein
kommensteuer geringer als die 
tatsächlich gezahlte, mindert die 
Differenz die zu zahlende Steuer 
oder wird gegebenenfalls auch 
er stattet. Da die Vorschrift aller
dings noch der Zustimmung der 
EU bedarf, die mittlerweile nicht 
mehr als gesichert gilt, ist frag
lich, ob die mögliche Steu er ent
las tung überhaupt noch an

kommt. Andererseits würden 
bei einer Versagung durch die 
EU auch in ungünstigen Kons
tellationen keine Steuernach
zahlungen drohen. Diese 
Rechtsunsicherheit macht die 
Ge  staltungs beratung natürlich 
schwierig, insbesondere im Zu
sammenspiel mit Investitionsab
zugsbeträgen.

Investitionsabzugsbetrag 
für den, der investieren will

Wer in den nächsten drei 
Wirtschaftsjahren in bewegli
ches abnutzbares Anlagevermö
gen investieren will, kann in 
Höhe von maximal 40 Prozent 
der voraus sichtlichen Anschaf
fungs oder Herstellungskosten 
einen Investitionsabzugsbetrag 
gewinnmindernd abziehen. Der 
Investitionsabzugsbetrag pro 
Betrieb ist der Höhe nach auf 
insgesamt 200  000 Euro be
grenzt. Aber auch hier gilt, auf 
wichtige Aspekte zu achten: Vo
raussetzung ist eine mindestens 
90prozentige Nutzung im Be
trieb. Ferner gilt für bilanzieren
de Betriebe der Land und Forst
wirtschaft als Grenze ein 
(Ersatz) Wirtschaftswert von 
125 000 Euro; bei Einnahme

Überschussrechnung darf der 
Gewinn nicht über 100 000 Euro 
liegen. Beide Größenmerkmale 
beziehen sich auf den Schluss des 
Wirtschaftsjahres, in dem die 
Abzüge vorgenommen werden 
sollen. 

Wird schließlich investiert, 
können in Anspruch genommene 
Investitionsabzugsbeträge ge
winnerhöhend hinzugerechnet 
werden – müssen aber nicht. Al
lerdings kann die Hinzurech
nung vollständig kompensiert 
werden, indem im selben Wirt
schaftsjahr eine betragsgleiche 
Kürzung der Anschaffungs oder 
Herstellungskosten aufwands
wirksam vorgenommen wird. 

Worin genau investiert werden 
soll, muss nicht mehr bezeichnet 
werden. Hier ist dem Landwirt 
seit dem Wirtschaftsjahr 2015/16 
sehr viel mehr Flexibilität einge
räumt worden. Wird allerdings 
später nicht entsprechend inves
tiert, muss der Investitionsab
zugsbetrag im Jahr seines Abzugs 
rückgängig gemacht werden. 
Der Steuerbescheid des Abzugs
jahres wird geändert. Es fallen 
unter Umständen Zinsen an. 
Landwirte sollten beachten, dass 
der Investitionsabzugsbetrag so
wohl neue als auch gebrauchte 

Wie die Unternehmensergebnisse zeigen, unterliegen die Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe in den vergangenen Wirtschaftsjahren starken 
Schwankungen. Fragen, wie zum Beispiel, wann die Gewinnglättung für einen Betrieb vorteilhaft sein kann, treten in den Vordergrund.  Foto: Moe
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WJ 2015/2016 Abzug IAB ./. 40.000 €

WJ 2016/2017: Anschaffung: Mögliche Alternativen

Auflösung IAB + 20.000 € + 40.000 € 40.000 €

Kürzung AK ./. 20.000 € ./. 40.000 € 0 €

Sonder-AfA ./. 16.000 € ./. 12.000 € 0 €

Lineare AfA (10 %) ./. 8.000 € ./. 6.000 € ./. 10.000 €

Gewinnsteuerung  
im WJ 2016/2017 von .... bis ./. 24.000 €  bis + 30.000 €

Übersicht: B. Barkhaus, LBH

Beispiel: Möglichkeiten zur Gewinnsteuerung

Der Landwirt plant Investitionen in Maschinen in Höhe 
100 000 Euro. Im Wirtschaftsjahr 2015/16 nimmt er dafür 
einen gewinnmindernden Investitionsabzugsbetrag in Höhe 
von 40 Prozent von 100 000 Euro = 40 000 Euro vor. Gleich zu 
Beginn des neuen Wirtschaftsjahres erwirbt er eine Maschine: 

Maschinen begünstigt (siehe 
Bei t rag „Der Schlepper verdient 
sein Geld auf dem Feld“, S. 20). 

Hinweise zu Abschreibungen  
und zur Gewinnsteuerung

Abnutzbare Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens werden zu 
Lasten des Gewinns abgeschrie
ben. Die Abschreibung erfolgt 
linear, das heißt die Anschaf
fungs oder Herstellungskosten 
werden gleichmäßig über die 
Nutzungsdauer hinweg abge
schrieben. Die Abschreibung 
beginnt mit der Anschaffung 
(Zeitpunkt des Übergangs von 
Nutzen und Lasten), beziehungs
weise mit der Herstellung (Fer
tigstellung) des Wirtschaftsgutes 
und erfolgt „proratatemporis“, 
das heißt monatsgenau. Das be
deutet, bei Anschaffung am Ende 
des Wirtschaftsjahres, steht dem 
Landwirt nur die Jahresabschrei
bung in Höhe von einem Zwölf
tel zu. 

Allerdings können unter den 
gleichen Voraussetzungen wie 
beim Investitionsabzugsbetrag, 
mit dem einzigen Unterschied, 
dass die Größenmerkmale zum 
Schluss des Wirtschaftsjahres, 
das der Anschaffung oder Her
stellung vorangeht, erfüllt sein 
müssen, Sonderabschreibungen 
in Höhe von maximal 20 Prozent 
für bewegliche, gebrauchte oder 
neue Wirtschaftsgüter vorge
nommen werden. 

Die Sonderabschreibung kann 
im Jahr der Investition vollstän
dig abgezogen oder auf das Jahr 
der Investition und die folgenden 
vier Jahre frei verteilt werden 
und so den Gewinn über mehre

re Jahre hinweg glätten. Sie ist 
eine Jahresabschreibung und 
kann neben der regulären Abset
zung für Abnutzungen (AfA) 
abgezogen werden. Das Rechen
beispiel der Übersicht oben zeigt 
die Alternativen aus steuerlicher 
Sicht für einen Betriebsleiter auf, 
der Investitionen in Landma
schinen von 100 000 Euro plant 
und im Wirtschaftsjahr 2015/16 
dafür einen gewinnmindernden 
Investitionsabzugsbetrag in Hö
he von 40 Prozent vorgenom
men hat und zu Beginn des neu
en Wirtschafts jahres eine 
Ma schine erwirbt. 

Mittels der sogenannten Ge
winnthesaurierung können bi
lan zierende Landwirte nicht ent
nommene, betriebliche Gewinne 
auf Antrag ganz oder teilweise 
mit einem Steuersatz von 28,25 
Prozent (mit Solidaritätszu
schlag 29,8 Prozent, gegebenen
falls zuzüglich Kirchensteuer) 
versteuern lassen. 

Einzelunternehmer und auch 
Mitunternehmer einer Perso
nengesellschaft, die zu mehr als 
10 Prozent beteiligt sind oder 
deren Gewinnanteil über 10 000 
Euro liegt, können die Begünsti
gung in Anspruch nehmen. 

Wenn der ermäßigt besteuerte 
Gewinn später entnommen wird, 
ist immer eine Nachsteuer von 
25 Prozent fällig – unabhängig 
von den dann tatsächlich erziel
ten Einkünften. 

Das ist zum Beispiel dann der 
Fall, wenn mehr entnommen 
wird als an Gewinn erzielt und 
an Einlagen getätigt wurden. Die 
Thesaurierungsbegünstigung 
lohnt sich ohnehin nur dann, 
wenn der persönliche Einkom

mensteuersatz des Unterneh
mers, beziehungsweise Mitun
ternehmers, über 30 Prozent 
liegt, sich die Ertragserwartun
gen auf konstantem Niveau be
wegen und thesaurierte Gewinne 
möglichst lange im Betrieb be
lassen werden können.  Dies ist 
leichter möglich, wenn die pri
vate Lebenshaltung auch aus 
anderen Quellen abgedeckt wer
den kann, zum Beispiel einer 
Biogas oder Photovoltaikanla
ge. Bei einmaligen Gewinnson
dereffekten ist die Gewinnthe
saurierung nicht empfehlenswert, 
da in diesen Fällen die baldige 
Nachversteuerung in Folge von 
Privatentnahmen droht.  

Finanzierung der Investition 
durch Leasing sinnvoll?

Weitere Fragen hinsichtlich 
der Finanzierung sind zu beach
ten. So hängt die Vorteilhaftig
keit einer Leasingfinanzierung 
davon ab, wofür das Kapital al
ternativ genutzt werden kann. 
Da Leasing in der Regel die Ei
genkapitalquote des Betriebes 
unverändert lässt, kann es posi
tive Ef fekte auf das Rating, Ein
stufung der Bonität des Betrie
bes, haben. Bei einem guten 
Rating ist allerdings die normale 
Kreditfinanzierung häufig güns
tiger, denn auch Leasinggesell
schaften möchten ihr Geschäft 
machen. 

Die Leasingraten sind in voller 
Höhe Betriebsausgaben, wenn 
der Landwirt nicht (wirtschaftli
cher) Eigentümer des Leasingge
genstandes ist. Dies wird anhand 
des Leasingvertrages nach ge
nauen Kriterien des sogenannten 
Leasingerlasses der Finanzver
waltung abgeprüft. 

Können die Leasingraten in 
vollem Umfang als Betriebsaus
gaben abgezogen werden, taucht 
der Leasinggegenstand nicht in 
der Bilanz des Landwirtes auf. 

Dementsprechend können im 
Gegensatz zur tatsächlichen An
schaffung aber auch keine (Son
der)Abschreibungen und keine 
Investitionsabzugsbeträge gel
tend gemacht werden. Die Vor
teilhaftigkeit des Leasings hängt 
darüber hinaus stark von den 
ver traglichen Bedingungen ab, 
so zum Beispiel von den Verwal
tungs und Zinskosten, Risiko
zuschläge, Wertverlust des Lea
singgegenstandes und dessen 
Restwert. 

In letzter Instanz kommt es 
neben strategischen Überlegun
gen somit darauf an, welche Fi
nanzierungsform die niedrigsten 
Gesamtkosten aufweist. Hierzu 
sollten sog. Barwertberechnun
gen für die in Frage kom menden 
Investitionsformen vorgenom
men und miteinander verglichen 
werden. Vereinfacht ausgedrückt 
werden sämtliche Zahlungsströ
me, die zu unterschiedlichen 
Zeit  punkten vorkommen, auf 
einen bestimmten Zeitpunkt ab
gezinst und aufaddiert. Auf diese 
Weise können unterschiedliche 
Finanzierungsvarianten mitein
ander verglichen werden.

Ackerland kaufen  
oder pachten?

Der Grund und Boden ist der 
wichtigste Produktionsfaktor in 
der Land und Forstwirtschaft. 
Beim Kauf von Grund und Bo
den stehen weniger steuerliche 
Aspekte im Vordergrund, es sei 
denn der Grund und Boden wird 
als Reinvestitionsobjekt für 
Rücklagen nach § 6b/6c EStG 
benötigt. Grund und Boden kann 
nicht abgeschrieben werden. Das 
gilt auch für die mit dem 
Eigentü merwechsel zusammen
hängenden Kosten, wie Grund
erwerbsteuer, Notar und 
Grund buchkosten und weitere. 

Zinsbelastungen aus dem Kauf 
dagegen sind steuerwirksam. 
Dem gegenüber sind Pachtzah
lungen sofort abziehbare Be
triebsausgaben. Bei unveränder
ten Rahmenbedingungen stellt 
sich damit eine Bodenpacht be
triebswirtschaftlich günstiger 
dar. Die Rahmenbedingungen 
der landwirtschaftlichen Betrie
be än dern sich jedoch, was sich 
gerade in den letzten Jahren ge
zeigt hat. Durch den Kauf von 
Flächen können diese dem Be
trieb langfristig gesichert wer
den, zum Beispiel auch für die 
Viehhaltung und Einhaltung der 
Vieheinheitengrenze oder der 
Düngeverordnung. 

Künftige Nutzungsänderun
gen, zum Beispiel ein Umbruch 
oder eine Aufforstung liegen 
beim Eigentümer, ebenso wie die 
Wertsteigerungen, wenngleich 
diese betrieblich verhaftet sind. 

Autoren: StBin Brigitte Bark-
haus, LBH-Steuerberatungsge-
sellschaft mbH, Friedrichsdorf und 
StB Alexander Kranz, LBH-Steu-
erbera tungs gesellschaft Limburg


